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Beilage VIII.

Eréfinungswort

zar

dreiundsechzigsten ordentlichen Sehulsynode

von

E. Eschmann, Lehrer in Wald.

Hochgeehrte Synodalen!

Mit Riicksicht auf das Hauptthema unserer heutigen Ver-
handlungen gestatte ich mir einen kurzen Riickblick auf die
Entwicklungsgeschichte der ziircherischen Schulgesetzgebung.
Eines der wichtigsten dltern Dokumente fiir die Geschichte
unseres Volksschulwesens bilden die ,,Satzungen der Land-
schulen der Stadt Ziirich von den obersten Schulherren der
Stadt Ziirich fiirgeschrieben“ vom Jahr 1684, welche sodann
1719 neu aufgelegt wurden. Der Eingang der 35 Artikel
haltenden Satzungen lautet wortlich: , Weilen zur Ausbreitung
der Ehr Gottes und Beforderung des Heils und Wohlstandes
eines Volkes nichst der Gnad Gottes das beste Mittel ist die
gebiihrende Auferziehung und unversiumte Unterweisung der
lieben Jugend in der Gottseligkeit, deren Fundament gelegt
werden muss in den Schulen, als habend die verordneten
obersten Schulherren die alte Schulordnung wiederum iiber-
sehen und von neuem in folgender Gestalt und Form ab-
gefasst®,

Nach diesen Satzungen sollen in allen Gemeinden gute
und wohlbestellte Hauptschulen eingerichtet werden, aber
nicht von diesen selbst, sondern von den verordneten Exa-
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minatoribus geistlichen und weltlichen Standes, welchen auch
die Wahl der Schulmeister zusteht. Die Schulen sollen, so
viel moglich, Ganzjahrschulen sein, zum mindesten aber
dauern von Oktober bis Mitte Mérz, wobei indessen auch
den Sommer itber der Samstag als ein Tag gesetzt sein soll,
an dem ,aufs wenigste mit Beten, Lesen, Singen, Schriften
liefern und anderm repetirt werden muss“. Die tégliche
Unterrichtszeit betrdgt im Sommer vormittags 3, nachmittags
2 und im Winter je 3 und 3 Stunden. Der Schulbesuch ist
obligatorisch fiir Knaben und Tochter so lange, bis sie Ge-
drucktes und Geschriebenes lesen und die geforderte Anzahl
Gebete, Spriiche und Psalmen auswendig aufsagen konnen.
(egen besondere Entschéidigung an den Lehrer kann auch
Unterricht im Schreiben genommen werden, wobei fiir die
Vorschriften schone Spriiche des alten und neuen Testaments
aus der Ziircher Bibel gewiihlt werden miissen. Der Samstag
und nach Gutfinden und Anordnung des Pfarrers auch noch
ein zweiter Wochentag soll Schulbettag sein, an dem die
Kinder vom ,kleinsten bis zum grossten“ im , Vaterunser®,
in den 12 Artikeln des ,christlichen Glaubens“, in den ,hei-
ligen zehn Geboten“, in den , Fragestiicklein“ und im Kate-
chismus unterwiesen werden sollen.

Fiir die erwachsenen Knaben und Tochter bestehen
Nachtschulen, in denen gegen , gebiihrende Bezahlung* Unter-
richt im Schreiben, Lesen, Rechnen und Gesang erteilt wird.
Diese diirfen aber nicht auf die Abende des Samstags oder
Sonntags verlegt und der Unterricht nicht bis iiber 9 Uhr
hinaus erstreckt werden. Jedes Friihjahr findet ein Examen
statt, um zu erfahren, ,was fiir Friichte der Schulmeister
bei der l. Jugend geschaffen und was sie erlernet®.

Die Schulaufsicht besorgten die Pfarrer, die Land- und
Obervigte und die Examinatoribus.

Zu etwelcher Aufbesserung der kérglichen Besoldung
soll in allen Gemeinden darauf gehalten werden, dass den
Lehrern neben dem Dienst des Vorsingers auch noch der-
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jenige eines Mesners oder Sigristen iibertragen wird. In
hygienischer Beziehung verordnen die Satzungen, dass die
Schulstuben im Winter zu rechter Zeit erwirmt werden,
wofiir jedes Kind téglich ein ,,Scheit“ mitzubringen hat; auch
soll der Schulmeister vor- und nachmittags nach Schluss der
Schule die Stube mit Feuer von ,Rechholtern“ wohl be-
rduchern, um den iibeln Schulgeruch zu vertreiben etc.

Diesem gesetzgeberischen Werke war als Anhang eine
iibergrosse Anzahl von ,Schulgebeten“ beigegeben, welche
fiir den Schulmeister fiir sich und zum Vorlesen vor den
Schiilern bestimmt waren und die pédagogische Einsicht jener
Zeit und der verordneten ,obersten Schulherren® genugsam
kennzeichnen.

So mangelhaft nun auch die Bestimmungen dieser Satz-
ungen in vielfacher Hinsicht noch sein mogen, sie bekunden
doch in ihrem Zusammenhange einen humanen Sinn und guten
Willen, und wenn die Leistungen der Schulen auch bei dieser
Organisation im allgemeinen noch recht klidgliche blieben, so
lag dies mehr an den ausfiihrenden Organen als an jener
selbst. Dass massgebenden Orts wirklich guter Wille vor-
handen war, beweist auch die im Jahr 1778 vorgenommene
Revision der -Satzungen, welche mehrere wesentliche Ver-
besserungen einfiihrte. Dieselbe brachte Einrichtung einer
Repetirschule mit Werktagsunterricht im Winter und Sonn-
tagsunterricht im Sommer, eine Singschule am Sonntag nach-
mittag, Wegfall der Nachtschulen. Die Promotionen wurden
cinigermassen geregelt und die Zulassung zur Konfirmation
an bestimmte Minimalschulkenntnisse gekniipft. Der obliga-
torische Kirchenbesuch von Lehrern und Schiillern an den
Wochengottesdiensten wurde fallen gelassen und der Lehrer
auch von der lastigen Pflicht des Schulgeldbezuges entbunden.
Schon das Jahr 1803 brachte mit dem Sturze der helvetischen
Regierung eine Reorganisation des Schulwesens, welche aber,
entsprechend der damaligen politischen Stromung, gegeniiber
den Satzungen von 1684 und 1778 keine wesentlichen Fort-
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schritte, sondern in mehrfacher Hinsicht eher Riickschritte
enthielt, die auf Hemmung der geistigen Entwicklung in den
Landschulen abzuzielen schienen.

Als wichtigste Neuerung schuf das Gesetz einen Kr-
ziehungsrat, unter dem alle Gffentlichen Unterrichtsanstalten
stehen sollen, der die Lehrer zu priifen und die Primar-
schulen zu bestellen hat. Die néchste Schulaufsicht wird dem
Pfarrer iibertragen; zudem bestehen zur Visitation der Land-
schulen 15 Inspektoren mit je Fr. 80 Jahresgehalt, deren Wir-
ken wohl ungefiihr so gross sein mochte, wie ihr Lohn. Uber
Schulbesuch, Schulzeit, Besoldung der Lehrer sind nur sehr
ungeniigende Bestimmungen und Vorschriften aufgenommen.

Betreffend das Mass der von den offentlichen Schulen
geforderten Leistungen sagt Artikel 18 des Gesetzes: ,Mithin
ist unser ernstlicher Wille, dass kein Kind unter irgend
welchem Vorwande der tdglichen Schule entlassen werde,
bis es fertig und verstdndlich lesen und ordentlich schreiben
kann, und zum sittlich-religiosen Unterricht dienliche Stellen
und Spriiche mit Verstand auswendig gelernt, auch das Ein-
maleins mit Anfingen des Kopfrechnens inne habe. Iiir die
Tochter mag des Schreibens halber eine Ausnahme von Pfarrer
und Stillstand bewilligt werden*.

Auf dieser niedrigen Stufe der Unvollkommenheit, auf
welche sie schon durch die Satzungen von 1684 gestellt
worden, blieben nun die ziircherischen Landschulen bis zu
den 30er Jahren; ja eine grosse Zahl derselben vermochte
nicht einmal diesen Standpunkt zu erreichen.

Da erhoben wohlgesinnte, patriotische Miénner immer
lauter und nachhaltiger ihre mahnende Stimme fiir griind-
liche Reform des Schulwesens, welche als eine unabweishare
Forderung der Zeit und der fortgeschrittenen industriellen
Entwicklung dringend notwendig geworden sei und mit dem
ernsten Hinweis, dass mehrere Kantone und vor allem aus
Deutschland uns in dieser Beziehung schon ldngst iiberholt
haben.
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Melchior Hirzel, Oberamtmann in Knonau, spéter Biirger-
meister, veroffentlichte 1829 seine , Wiinsche zur Verbesserung
der Landschulen des Kantons Ziirich“, in welchen er als
Unterrichtsficher der Dorfschulen aufstellte: ,,Anschauungs-
unterricht, Muttersprache, Anfinge der Grissen- und Zahlen-
lehre, Gedédchtnisiibungen, Religionsunterweisung, Linear-
zeichnen und Gesang“. Ferner forderte er Ausriistung der
Schulen mit allgemeinen und individuellen Lehrmitteln, Kr-
richtung einer ,,Schulmeisterschule“ in Ziirich fiir den ganzen
Kanton, bessere Besoldung der Lehrer etc.

Am denkwiirdigen 22. November 1830 aber verlangte das
Volk der ziircherischen Landschaft hier auf den Feldern von
Uster, dieser geweihten Stétte freiheitlicher, fortschrittlicher
Bestrebungen, wenn auch als das letzte von 15 Postulaten,
eine ,durchgreifende Verbesserung des Schulwesens“. Singer-
vater Négeli erklirte in seinem piddagogischen Memorial,
worin er der Verfassungskommission seine Ansichten iiber
die Reform des Unterrichtswesens auseinandersetzte: , Was
in unsern Volksschulen gesetzlich ist, ist nicht gut, und was
gut ist, ist nicht gesetzlich“. Am 10. Mérz 1831 nahm das
Volk des Kantons Ziirich die neue Verfassung mit 40,503
von 42,224 Stimmen an. Dieselbe enthielt betreffend die
Organisation des Schulwesens folgende wichtige Bestimmun-
gen: 8§ 20. Sorge fiir Vervollkommnung des Jugendunter-
richts ist Pflicht des Volkes und seiner Stellvertreter. Der
Staat wird die niedern und hohern Unterrichtsanstalten nach
Kriiften pflegen und unterstiitzen“. § 70 postulirt die Ein-
setzung eines Krziehungsrates, die Organisation des Er-
ziehungswesens und Kreirung einer Schulsynode; die §§ 79
und 86 reden von Bezirks- und Gemeindeschulpflegen als
Aufsichtsbehiorden.

Geradezu erstaunlich und grossartig ist nun die organi-
satorische Tétigkeit, welche in Neuordnung des gesamten
Unterrichtswesens entfaltet wurde. In rascher Folge er-
schienen Spezialgesetze iiber Organisation unhd Geschiiftsord-
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nung des KErziehungsrates, der Bezirks- und Gemeindeschul-
pflegen, {iber Errichtung eines Seminars, die KEinrichtung einer
Schulsynode, deren Zusammensetzung und Zweck folgender-
massen definirt wurde: ,Sie ist die verfassungsmissige Ver-
sammlung samtlicher Mitglieder des Schulstandes; ihr Zweck:
die Lehrer ozur Ausiibung ihres Berufes zu ermuntern; die
Mittel zur Vervollkommnung des gesamten Krziehungswerkes
zu beraten und die diesfilligen Wiinsche und Antrdge an die
betreffende Staatsbehorde gelangen zu lassen®.

Dann folgten, als wichtigste Materien, die Gesetze iiber
Organisation der Volksschulen und der sdmtlichen hthern
Unterrichtsanstalten; mit Ausarbeitung eines Entwurfs fiir
letztere wurde Orelli, fiir erstere Scherr betraut. Sein Volks-
schulgesetz verbreitet sich im wesentlichen iiber die Lehr-
gegenstinde, die Lehrmittel, die amtliche und 6konomische
Stellung der Lehrer, den Entscheid tiber bereits angestellte
Lehrer u. s. f. Das Gebdude, welches so geschaffen wurde,
die Reformschule, konnte sich nicht auf dem Alten, Bestehen-
den aufbauen, es hatte kein Vorbild, sondern musste selbst-
stindig durchdacht, gepriift und bearbeitet werden und gerade
hierin liegt die Griosse der legislatorischen Arbeit Scherrs.

Als Lehrgegenstinde wurden in das Volksschulgesetz
neu aufgenommen die Kunstficher und die Realien, welch
letztere zwar auf harten, teilweise fanatischen Widerstand
stiessen, schliesslich aber doch obsiegten.

Interessant und noch heute beachtenswert ist die Stellung.
welche Scherr zu dem Obligatorium der Lehrmittel einnahm.
Er wollte dasselbe nur in dem Sinne aufgefasst wissen, dass
in jeder Schule fiir jedes einzelne Fach ein vom Erziehungs-
rat gebilligtes und empfohlenes Lehrmittel gebraucht werde,
wihrend Dr. Keller den strengern Standpunkt des allgemeinen
Obligatoriums fiir sémtliche Schulen vertrat und verfocht und
damit auch einen Mehrheitsbeschluss erzielte, welcher bis
heute massgebend geblieben ist.
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Die 6konomische Stellung der Lehrer wurde durch das
(Gesetz wesentlich verbessert und, was besonders wichtig, sie
wurden durch Befreiung aus der bisherigen Abhéngigkeit und
der ginzlichen Unterordnung unter die Greistlichkeit zu einer
gewissen Selbstdndigkeit erhoben. Die allgemeine Volks-
schule oder Primarschule wurde bekanntlich gegliedert in
die Alltagsschule (Elementar- und Realabteilung) mit 6 Schul-
jahren, Repetirschule mit 3 Jahren und 6 wéchentlichen Unter-
richtsstunden und die Singschule mit 1 Stunde per Woche.

Uberschauen wir die Schiopfungen der 30er Jahre mit
Bezug auf die Schule, so muss ihre Grossartigkeit unsere
Bewunderung erregen und mit Ehrfurcht diirfen wir aufblicken
zu jenen tatkriftigen, volks- und schulfreundlichen Ménnern,
welche es verstanden, dieselben, selbst unter nicht gerade sehr
oiinstigen wirtschaftlichen Verhédltnissen und gegeniiber hef-
tigster Opposition durchzufiihren.

Die Volksschule wurde von unten herauf neu und muster-
haft organisirt, so dass sie Jahrzehnte lang fiir andere Kantone
und Linder vorbildlich ward; der oblizatorischen allgemeinen
Primarschule wurde die fakultative Sekundarschule angefiigt;
ein Lehrerseminar wurde gegriindet, um fiir diese Schulen
das erforderliche, gut vorbereitete, tiichtice Lehrpersonal zu
erhalten. Zur Hebung und Forderung des hohern gewerb-
lichen und wissenschaftlichen Unterrichts wurde eine Kantons-
schule mit Industrieschule und Gymnasium eingerichtet, eine
Tierarzneischule ins Leben gerufen und dem ganzen wohl-
gefiigten Gebiiude durch Griindung der Hochschule die Krone
aufgesetzt.

Ohne Widerspruch und hartnickige, selbst leidenschaft-
liche Kémpfe ging freilich diese Reorganisation unseres kanto-
nalen Schulwesens nicht durch; allein selbst der Reaktions-
putsch von 1839 vermochte wohl den Haupttriger des grossen
Werkes der Schulreform zu stiirzen, spontan auch einige
riickschrittliche Friichte zu zeitigen, die Grundlagen der
Schopfung jedoch mnicht fiir die Dauer zu erschiittern. Die
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Lehrerschaft selbst, welche in ihrer iiberwiegenden Mehrheit
treu zu der Reform und mit riihrender Anhénglichkeit und
Verehrung zu , Vater Scherr“ hielt, hatte gelegentlich unter
der Reaktion zu leiden. Zwar sagt der Bericht des Erzieh-
ungsrates iiber das Schulwesen im Jahr 1839—40 mit sicht-
lichem Wohlbehagen: ,Der Erziehungsrat, in vollem Vertrauen
sowohl zu dem wahrhaft christlichen Sinn des Volkes, als
auch zu der Pflichttreue der Lehrerschaft, hat mit Freuden
dem Augenblick entgegen gesehen, wo er aus den amtlichen
Berichten der Unterbehdrden werde dartun konnen, dass das
ziircherische Schulwesen selbst mitten in der stiirmischen
Bewegung des verflossenen Jahres nicht nur nicht riickwirts,
sondern noch vorwirts geschritten ist“. Als dann aber die
Schulsynode in ihrer Versammlung vom 31. August 1840 sich
beigehen liess, offen fiir Scherr Partei zu ergreifen, und sich
iiber verschiedene riickschrittliche Beschliisse des Krziehungs-
rates ungiinstig auszusprechen, wurde schon am 25. September
in einem grossen Kreisschreiben, welches nur gegen Kmpfangs-
bescheinigung abgegeben wurde, an die Lehrer, die an jenen
Vorgéngen teilgenommen, ein ,ernstes Wort der Missbilligung
und Warnung* erlassen.

Gegen Ende der 40er Jahre erscholl der Ruf nach Revision
des Schulgesetzes wieder vielfach durch den Kanton und auf
eine beziigliche Anfrage der Erziehungsdirektion vom Jahr
1850 erkldrten sich sdmtliche Bezirkschulpflegen und Schul-
kapitel einmiitig fiir dieselbe und sprachen sich in ihren
Vernehmlassungen zugleich auch iiber bestimmte Hauptpunkte,
auf die sich die Revision zu bezichen hitte, aus. Kine grossere
Expertenkommission aus allen Landesteilen priifte diese Ein-
gaben und Wiinsche einléisslich und legte sodann das Ergebnis
ihrer Beratungen in 43 Sidtzen nieder. Aus Griinden ver-
schiedener Natur blieb indessen die schon so weit vorbereitete
Revisionsarbeit 6 volle Jahre liegen; denn erst im Jahr 1856
ging Erziehungsdirektor Dr. J. Dubs an die Anhandnahme
des Werkes und legte mit Datum vom 4. Februar 1857 einen
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fertigen Entwurf vor. Derselbe gelangte sodann zur Priifung
und Vernehmlassung an die Schulbehtrden und Lehrer und
bildete das Fundament fiir das in seinen Hauptteilen jetzt
noch in Kraft bestehende Unterrichtsgesetz vom 23. Dezember
1859. Dasselbe brachte keine Radikalreformen, es énderte
an den bestens bewihrten Grundlagen, am innern und #ussern
Organismus der Schule, wie sie die 30er Jahre neu geschaffen,
nur wenig. Immerhin bedeutet es nach mehrfachen Richtungen
einen weitern zeitgemissen Ausbau des grundlegenden Ge-
setzes von 1832 in entschieden fortschrittlichem Sinne.

Als wesentliche Verbesserungen nennen wir die Bestim-
mungen iiber die Ausbildung und tkonomische Besserstellung
der Lehrer; Verschiebung des schulpflichtigen Alters um
durchschnittlich ein halbes Jahr nach oben; Aufnahme des
Turnens und der weiblichen Arbeiten als obligatorische
Unterrichtsficher; Vermehrung der wochentlichen Stundenzahl
der Repetirschule auf 8 an 2 Vormittagen und dadurch Um-
wandlung derselben in eine Ergidnzungsschule, gegen welche
Umtaufe sich zwar der Verfasser energisch strdubte, schon
deswegen, weil man, ohne Unsinn zu sprechen, nicht von
LHrginzungsschiilern® reden konne; KErmoglichung der Er-
richtung von Fortbildungs-, Handwerker- und Gewerbeschulen
mit staatlicher Subvention; Vermehrung der Zahl der Sekundar-
schulkreise ; weitere Emanzipirung der Schule von der Kirche
durch Wegfall der Bestimmung, dass die Geistlichen ex officio
Mitglieder und Prisidenten der Gemeindschulpflegen sein
sollen u. s. w.

Die obgenannte kantonale Expertenkommission schlug
fiir die Knaben vom 10. Schuljahre an bis zur Konfirmation
auch eine ,biirgerliche Unterweisungsschule® (Zivilschule)
vor. Der Verfasser des Entwurfs wendet sich aber gegen
eine derartige Institution mit der ganzen Wucht seiner Person
und seiner Beredsamkeit. Er Hussert sich u. a. iiber das
Projekt in folgender drastischen Weise: ,Es kommt dem
Referenten vor wie ein Vorschlag, alle Kirchtiirme des Landes
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mit Eisen zu beschlagen. Man wére dann ziemlich sicher,
dass alle Wetter auf die Kirchtiirme losschiessen wiirden.
Wenn man auf jede unserer Schulen eine solche biirgerliche
Unterweisungsschule setzt, so wird man in Bilde erleben,
dass alle politischen Hagelwetter sich auf unsere Schule ent-
leeren. Wer sie verderben will, kann ihr nichts Besseres
wiinschen, als diesen Hut. Kindet man eine politische Unter-
weisung durchaus notwendig. so erteile man sie den Rekruten
im Militdrdienst, dort schliesst sie sich an das Alter der jungen
Leute und ihre Beschéfticung passend an, und dort lassen
sich auch die paar notwendigen, tiichtigen Lehrer wohl finden;
allein verschone man die Volksschule mit diesem Danaer-
geschenk”.

Unter dem méchtigen Einflusse des hervorragenden Staats-
mannes und der damals vorherrschenden politischen Richtung
blieben dann bekanntlich unsere Kirchtiirme ungepanzert und
sind es bis heutigen Tages geblieben; hoffentlich wird aber
diesmal, trotz der bosen Weissagung, die Schule doch mit
dem Hute gekront.

Zehn Jahre nach Erlass des Dubs’schen Schulgesetzes
brachte die revidirte Staatsverfassung vom 18. April 1869
in Artikel 62 Abschaffung des Schulgeldes an den obliga-
torischen Volksschulen, Aufhebung der lebenslinglichen An-
stellung der Lebrer und die hochwichtize Forderung, dass
zur ,Hebung der Berufstiichtickeit aller Volksklassen die
Volksschule auch auf das reifere Jugendalter ausgedehnt
werden solle“.

Grestiitzt wesentlich auf die beziiglichen Verfassungsbe-
stimmungen arbeitete dann der vortreffliche Erziehungsdirektor
Sieber einen von Genialitit und Idealismus getragenen Schul-
gesetzesentwurf aus, welcher das gesamte Unterrichtswesen
in eminent fortschrittlichem wund wohl durchdachtem Sinn
und Geist umgestaltete. Zunichst sollte die allgemeine Volks-
schule, welche bisher keinen befriedigenden Abschluss ge-
funden hatte, weil sie sich im wesentlichen auf die Kinder-



79

jahre beschrinkte, durch Ausdehnung der tiglichen Unterrichts-
zeit bis nach zuriickgelegtem 15. Altersjahre, mit reduzirter
Stundenzahl in den letzten 3 Jahren, nach oben ausgebaut
und damit die Kinderschule zur eigentlichen wahren Volks-
schule erweitert werden. Durch diesen Ausbau der Primar-
schule sollte derselben ein nachhaltiger Einfluss auf die
wichtigste Periode des Jugendalters gesichert und damit ein
Ziel erreicht sein, welches von einsichtigen Schul- und Volks-
freunden schon 1832 und 1859 erstrebt, und das die neue
Verfassung nun mit aller Klarheit und Entschiedenheit auf-
stellte. ,Dieser Reformgedanke ganz besonders®, sagt der
Bericht des Regierungsrates, ,wird in den bevorstehenden
Besprechungen des Gesetzes, finden dieselben in Behorden
oder Vereinen statt, das KErkennungszeichen aller derjenigen
sein, welche in einem ertotenden Stillstande des (Gesamtvolkes
auf geistigem Gebiete ein Ungliick des Landes erblicken®.

Im Gegensatze zu dem Gesetzgeber von 1859 wollte
Sieber, der die politischen Wetterstrahlen nicht so sehr
fiirchtete, als Schlussglied der allgemeinen Volkshildung an-
fiigen die Zivilschule fiir Jiinglinge vom 16.—20. Altersjahre,
welcher auch eine besondere Abteilung fiir Téchter mit an-
cemessenen Unterrichtsdisziplinen und Lehrkriften beizufiigen
wire. Diesmal vermochte aber die ,Biirgerschule“ vor dem
Kantonsrat nicht zu bestehen, sondern an ihre Stelle wurde
die ,freiwillige Fortbildungsschule“ gesetzt, deren Entwick-
lung und Forderung von Staats wegen vermehrte Aufmerk-
samkeit und Unterstiitzung zu teil werden sollte.

Als weitere, tiefeingreifende Neuerungen des Sieberschen
Entwurfs sind zu nennen die Unentgeltlichkeit des Sekundar-
schulbesuchs, Aufhebung der Beschridnkung der Zahl der
Sekundarschulkreise, akademische Bildung der Lehrer, &ko-
nomische Besserstellung derselben und endlich unter dem
Titel: ,Hoherer Vorbereitungsunterricht® Schaffung von Lite-
rar- und Realgymnasien in besonders hiefiir geeigneten Ort-
schaften auf der Landschaft, wobei die betreffenden Landes-
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gegenden in etwelche finanzielle Mitleidenschaft gezogen werden
sollten.

Ein ,verheerender Reif in der Friihlingsnacht“ in Form
der Volksabstimmung vom 14. April 1872 zerstorte jihlings
all’ die hochgehenden Hoffnungen und Erwartungen, welche
auf diesen originellen, stolzen, wohl durchdachten, idealen
Bau eines Unterrichtsgesetzes gegriindet worden waren.

Es scheint im Volke kein Bediirfnis, kein Verlangen
und wohl auch kein geniigendes Verstindnis fiir das, was
wohlmeinend ihm geboten worden, gewaltet zu haben; ,es
fiihlte sich zu arm®“, mit diesen Worten entschuldigte der
wohlwollende Verfasser wiederholt in Freundes- und Be-
kanntenkreisen das vernichtende Volksverdikt. Im Dezember
des gleichen Jahres 1872 bewies das Ziirchervolk durch An-
nahme des Besoldungsgesetzes, dass nicht diese Partie des
Sieberschen Entwurfs bei der Ablehnung des Ganzen mass-
gebend gewesen war.

Beinahe ein Vierteljahrhundert ist nun seit jener ver-
héangnisvollen Volksabstimmung dahin gegangen, ohne dass
die Schulgesetzesrevision je zur Ruhe kommen konnte. Wir
weisen nur hin auf die wiederholten vergeblichen Versuche,
welche in den 70er und 80er Jahren in Form von Gesetzes-
vorlagen und Initiativvorschligen gemacht wurden, um wenig-
stens einen Ausbau der Volksschule durch Verlingerung der
Alltagsschulzeit, bessere Ausgestaltung, eventuell Obligatorisch-
erklirung der Fortbildungsschule zu erlangen. Alle diese
Entwiirfe fielen der Missgunst der Volksstimmung und der
politischen Zerfahrenheit zum Opfer, der letzte im Herbst 1888
allerdings nur mit einer Mehrheit von zirka 500 Stimmen.

Bei all’ dem verharrte unser Schulwesen doch nicht im
Zeichen des Stillstandes; die freiwillige Initiative der Ge-
meinden bildete vielorts ein wohltuendes Korrektiv gegeniiber
dem Votum der Volksmehrheit. Die Zahl der Sekundar- und
ganz besonders der Fortbildungs- und Gewerbeschulen mehrte
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sich bestidndig und der Gedanke der Unentgeltlichkeit der
Lehrmittel und Schreibmaterialien hat in nie geahnter Weise
seine Verwirklichung gefunden bis in die hintersten Gemeinden
des Kantons, so dass nur noch ein kleiner Prozentsatz der
Schulen dieser Wohltat nicht teilhaftic geworden ist.

Gegenwirtig liegt uns zur Beratung vor ein neuer Ge-
setzesentwurf fiir zeitgemisse Reorganisation des Volksschul-
wesens. Moge ob demselben durch alle Instanzen hindurch
ein glinstiger Stern walten und das dringliche Werk endlich
zu einem guten Ende gefiilhrt werden konnen!




	Beilage VIII : Eröffnungswort zur dreiundsechzigsten ordentlichen Schulsynode

